
 



1. ZIEL DES ZUCHTPROGRAMMS ................................................................................................... 4 

1.1. LEISTUNGSZUCHT ...................................................................................................................... 4 

1.2. ZUCHTMETHODE ........................................................................................................................ 4 

1.3. FREMDRASSEN-FREMDGENANTEILE ............................................................................................ 4 

1.4. URSPRUNGSZUCHTBUCH-ZUCHTVERBAND .................................................................................. 4 

2.  NAME DER RASSE ........................................................................................................................ 4 

3.  EIGENSCHAFTEN UND HAUPTMERKMALE DER RASSE ........................................................ 4 

3.1. RASSEBESCHREIBUNG ............................................................................................................... 4 

3.1.1.  GRÖßE .................................................................................................................................. 4 

3.1.2. EXTERIEUR ............................................................................................................................ 4 

3.1.3. FARBEN ................................................................................................................................. 5 

4. GEOGRAPHISCHES GEBIET ........................................................................................................ 5 

5. SYSTEM DER IDENTIFIZIERUNG ................................................................................................. 5 

5.1 BRANDZEICHEN .......................................................................................................................... 5 

5.2. LEBENSNUMMER ........................................................................................................................ 6 

5.3. EINTRAGUNGSNAME ................................................................................................................... 6 

6. SYSTEM ZUR ERFASSUNG VON ABSTAMMUNGSDATEN ...................................................... 6 

6.1. ZUCHTBUCH .............................................................................................................................. 6 

6.2. BELEGSCHEIN UND ABFOHLMELDUNG ......................................................................................... 7 

6.3. BESAMUNGSSCHEIN UND ABFOHLMELDUNG................................................................................. 8 

6.4. ABSTAMMUNGSÜBERPRÜFUNG ................................................................................................... 9 

6.4.1. DNA-MARKERTYPISIERUNG ................................................................................................... 9 

6.4.2. ABSTAMMUNGSÜBERPRÜFUNG ............................................................................................... 9 

6.5. MELDE- UND ERFASSUNGSSYSTEM ........................................................................................... 10 

6.6. PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG ......................................................................................................... 10 

7.  SELEKTIONS- UND ZUCHTZIELE .............................................................................................. 10 

7.1. HAUPTNUTZUNGSRICHTUNG ..................................................................................................... 10 

7.2. ZUCHTVERWENDUNG SELEKTIERTER TIERE ............................................................................... 10 

8.  LEISTUNGSPRÜFUNG ................................................................................................................ 11 

8.1. ÄUßERE ERSCHEINUNG ............................................................................................................ 11 

8.1.1. HILFSMERKMALE .................................................................................................................. 11 

8.1.2. METHODE DER LEISTUNGSPRÜFUNG ..................................................................................... 13 

8.1.3. ERFASSTE TIERGRUPPEN ..................................................................................................... 13 

8.1.4. ZEITLICHER ASPEKT ............................................................................................................. 13 

8.2. LEISTUNGSVERANLAGUNG HENGSTE ........................................................................................ 14 

8.2.1. HILFSMERKMALE .................................................................................................................. 14 

8.2.2. METHODE DER LEISTUNGSPRÜFUNG ..................................................................................... 14 

8.2.2.1. Stationsprüfungen: ........................................................................................................... 14 

8.2.2.2. Eigenleistung im Sport: ..................................................................................................... 14 

8.2.2.3. Generalausgleichsgewicht (GAG) .................................................................................... 14 



8.2.3. ERFASSTE TIERGRUPPEN ..................................................................................................... 14 

8.2.4. ZEITLICHER ASPEKT ............................................................................................................. 14 

8.3. MAßE ...................................................................................................................................... 14 

8.3.1. HILFSMERKMALE .................................................................................................................. 14 

8.3.2. METHODE DER LEISTUNGSPRÜFUNG ..................................................................................... 15 

8.3.3. ERFASSTE TIERGRUPPEN ..................................................................................................... 15 

8.3.4.  ZEITLICHER ASPEKT ............................................................................................................ 15 

8.4. GESUNDHEIT UND ZUCHTTAUGLICHKEIT .................................................................................... 15 

8.4.1. HILFSMERKMALE .................................................................................................................. 15 

8.4.2. METHODE DER LEISTUNGSPRÜFUNG ..................................................................................... 15 

8.4.3. ERFASSTE TIERGRUPPEN ..................................................................................................... 15 

8.4.4. ZEITLICHER ASPEKT ............................................................................................................. 15 

8.5. VERANLAGUNGSPRÜFUNG ........................................................................................................ 15 

8.5.1. HILFSMERKMALE .................................................................................................................. 15 

8.5.2. METHODE DER LEISTUNGSPRÜFUNG ..................................................................................... 16 

8.5.3. ERFASSTE TIERGRUPPEN ..................................................................................................... 16 

8.5.4. ZEITLICHER ASPEKT ............................................................................................................. 17 

9.  ZUCHTWERTSCHÄTZUNG ......................................................................................................... 17 

10.  REGELN FÜR DIE UNTERTEILUNG DES ZUCHTBUCHS .................................................... 17 

10.1. ZUCHTBUCHABTEILUNGEN ........................................................................................................ 17 

10.1.1. STUTEN ................................................................................................................................... 17 

10.1.1.1. Zusätzliche Abteilung (Vorbuch) .................................................................................... 17 

10.1.1.2. Grundbuch ................................................................................................................. 18 

10.1.1.3. Hauptstutbuch ............................................................................................................ 18 

10.1.2.  HENGSTE ............................................................................................................................ 18 

10.1.2.1. Grundbuch ...................................................................................................................... 18 

10.1.2.2. Haupthengstbuch ....................................................................................................... 18 

10.2. EINTRAGUNG VON PFERDEN AUS ANDEREN ZUCHTPOPULATIONEN ............................................. 19 

11.  POPULATIONSGRÖßE ............................................................................................................ 19 

12.   EVALUIERUNG......................................................................................................................... 20 

13.   BENENNUNG DRITTER STELLEN ......................................................................................... 20 
 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 











 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 







 

 

 

 













 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 









 

 
 
 
 
 
 
 

 









 

 



 

 

 



- 
- 
- 



 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Probesprünge vor Parcoursbeginn: 
Hindernisse 4 und 5 

Nach Hindernis 2 an der kurzen Seite 
Übergang zum Trab und einmal auf 
dem Zirkel geritten; Hindernis 3a aus 
dem Trab anrei-ten, danach Parcours 
im Galopp fortsetzen und beenden. 

Hindernis 3a als Kreuz gebaut. 

Oxer generell „rund“ gebaut (die 
hintere Stand muss höher sein). 

Bei allen Hindernissen sollen Hin-
dernisstangen zur Hervorhebung der 
Grundlinie verwendet werden. 

Beim Fremdreitertest können die 
Hindernishöhen dem Alter der 
Hengste entsprechen angepasst 
werden. 

 

 

 

 

ca. 2,20 

 

ca. 5,80 - 6,30 m 

 

 

 

 

Geringfügige Abweichungen sind nach Rücksprache mit den Sachverständigen sowie dem 
Trainingsleiter zulässig. 
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Untersuchungsprotokoll 
 

Hengst (Identifikation): ______________________________________________________ 

O entsprechend FEI-/Equidenpass mit der Nummer:_______________________________ 

O das in der Folge beschriebene Pferd stimmt mit den Angaben auf Seite 1 überein 

Ort und Tag der Untersuchung:  

Anwesende Personen:  

  

Untersuchungsbedingungen:  ausreichend  nicht ausreichend: 

 

 
 

I. Allgemeinuntersuchung 
(Anmerkung in der Folge: o.b.B. = ohne besonderen Befund) 

Pflegezustand  o.b.B.  

Ernährungszustand  o.b.B.  

Haut und Haarkleid  o.b.B.  

auffällige Narben 
(z.B. OP-Narben, 
Nabelbruch, etc…) 

 nein  ja  

Hauttumoren  nein  ja  

Innere Körpertemperatur  °C  

Puls Qualität  
o.b.B. 

  

 Ruhefrequenz  / min  

Atmung Qualität   
o.b.B. 

 erschwertes Inspirium erschwertes Exspirium 

 Ruhefrequenz  / min  



Seite 2 von 8 
 

Konjunktiven  o.b.B.  

Mandibularlymphknoten  o.b.B.  

Obere Halsgegend  o.b.B.  

Jugularvenen  o.b.B.  

Nasenausfluß  nein  ja  

Nasenschleimhaut  o.b.B.  

Ohrmuschel Adspektion  o.b.B   
 
Saisonale Erkrankungen   o Nicht feststellbar      o feststellbar: ____________________________________ 

Maulhöhle, Gebiss (soweit ohne Maulgatter und Sedierung möglich) 

  o.b.B.  

  

  

Schneidezähne 
Überbiss/Unterbiss 
(weniger als 50% in 
Reibung bei physiolog. 
Kopfhaltung) 

 

 nein   o ja 

Atmungssystem 

Spontaner Husten  nein  ja  

auslösbarer Husten  o.b.B.  

Lungenauskultation  o.b.B.  

   

Vertieftes Inspirium  o.b.B.  

Herz (Auskultation)  o.b.B.  

Allgemeinverhalten  o.b.B.  

Untugenden 
während der Untersuchung  

 nein  ja  

  

Nervensystem 

Anzeichen für 
neurologische 
Erkrankungen 
während der 
Untersuchung 
(z.B. Ataxie, Zuckfuß, 
Shivering,…) 

 nein  ja  
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Augen  o.b.B. Mydriase:   nein  ja 

Anzeichen einer 
Erkrankung der 
Konjunktiven, 
Hornhaut, vorderer 
Augenkammer, Iris, 
Linse, Glaskörper, 
Augenhintergrund 
und Adnexe 

 

 

 

 

 

 

 
 

II. Geschlechtsorgane: 
 
Hoden:  
Konsistenz  
rechts    o prall-elastisch    o weich  
links       o prall-elastisch    o weich  
Größe  
rechts    o gänseei   o entenei    o hühnerei    o kl. als hühnerei  
links       o gänseei   o  entenei   o  hühnerei   o kl. als hühnerei  
Bemerkungen: 
 
Präputium, Hodensack: o  o.b.B.  Bemerkungen: 
 
Penis: o  o.b.B.  Bemerkungen: 
 
 
Kot (Beschaffenheit):   o  o.b.B.  Bemerkungen: 
 
 

III. Untersuchung des Bewegungsapparates 
Adspektion und Palpation des Halses und des Rückens 

 o.b.B.  

  

  

Aufheben der Beine   

 o.b.B.   

   

 

Beschlag:  
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Adspektion und Palpation der Gliedmaßen 

Stellung, Huf (Form, Hornbeschaffenheit, Untersuchung mit der Hufuntersuchungszange), Krone, Fessel (inkl. Untersuchung auf auffällige 
Narben im Fesselbereich), Fesselgelenk, Sehnen, Rohrbein, Griffelbeine; Carpus, Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, Schulter; Sprunggelenk, 
Unterschenkel, Kniegelenk, Oberschenkel, Hüftgelenk, Becken. 

vorne links  

  

  

vorne rechts  

  

  

hinten links  

  

  

hinten rechts  

                                                 

 

Beurteilung im Schritt und Trab an der Hand - auf der Geraden - auf hartem und ebenem Boden 

 o.b.B.  

  

Traben auf dem Zirkel auf weichem und auf hartem Boden: 

 o.b.B.  

 

Provokationsproben 
 

Rückwärtsrichten  o.b.B    Bemerkungen:  

Enge Wendungen, 
Wendeschmerz 

 o.b.B    Bemerkungen:  

Beugeproben der Gliedmaßen (negativ; gering- (+), mittel- (++) oder hochgradig (+++) positiv) 

vo.li.  neg 

 pos 

  hi.li.  neg 

 pos 

 

   

vo.re.  neg 

 pos 

  hi.re.  neg 

 pos 
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IV. Untersuchung von Herz, Atmungssystem und 
Bewegungsapparat während, bzw. nach der Belastung 
(Bewegung bis zum Eintritt intensiver Atmung) 

 longiert  geritten  sonstiges  

Bewegungsstörungen, 
Lahmheiten 

(während Belastung) 

 nein  ja  zunehmend  abnehmend  gleichbleibend 

  

  

 

Abnormes 
Atemgeräusch 
(Bei vorhandenem 
Atemgeräusch zwingend 
Endoskopie) 

 nein  inspiratorisch  expiratorisch 

Bemerkungen :  

  

Atembeschwerden  nein  ja  

   

Husten  nein  ja  

 

Nasenausfluss  nein  ja  links  rechts  beidseits 

Auskultation Herz  o.b.B.  

Auskultation Lunge  o.b.B.  

  

Puls und Atemfrequenz nach Belastung im 

 Trab  Galopp  longiert  geritten  sonstiges  

 

 Ruhe sofort nach Belastung nach  min nach  min 

Puls     

Atmung     

  



Seite 6 von 8 
 

V. Röntgenuntersuchung 
 

Zehe 
(0° nach Oxspring) 

vo. li.  o.b.B.   

   

vo. re.  o.b.B.   

   

Huf (90°) 

 

vo. li.  o.b.B.   

  

vo. re.  o.b.B.   

  

Zehe (90°) 

 

 

 

vo. li.  o.b.B.   

  

vo. re.  o.b.B.   

    

hi. li.  o.b..B.   

  

hi. re.  o.b.B   

  

 
Sprunggelenk 
(0°, ca. 45°, 
ca. 135°) 
 
 

hi. li.  o.b.B..   

  

hi. re.  o.b.B..   

  

Knie li. (ca. 90°)    o.b.B..  

Knie li. (180°)       o.b.B..  

   

Knie re. (ca. 90°)   o.b.B.  

Knie re. (180°)     o.b.B.  

Zusätzl. 
Aufnahmen: 

  

                 o.b.B.  

                 o.b.B.  

    o.b.B.  

   

 

Freiwillige 
Option: 

Rücken 
(Dornfortsätze,  
Sattellage)              

 

 

 

 o.b.B. 
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VI. Endoskopie der oberen Atemwege: 
(Zwingend vorgeschrieben bei vorhandenem Atemgeräusch) 

o   o.b.B. Bemerkungen: 

Kehlkopf (Bewegung der Aryknorpel bzw. Stimmfalten): 
o  synchron mit vollständiger Abduktion der Aryknorpel 
 
o  asynchron mit vollständiger Abduktion der Aryknorpel 
 
o  asynchron mit unvollständiger Abduktion der Aryknorpel 

 

VII. Laboruntersuchungen: 
Erbkrankheiten: 

- WFFS (Warmblood Fragile Foal Syndrom), (Test zwingend vorgeschrieben): 

Abgenommen am: _______________  

Ergebnis:   o negativ     o positiv 

- PSSM (Polysaccharid Storage Myopathie), (Test freiwillig) 

Abgenommen am: ________________ 

Ergebnis:  o negativ     o positiv 

Sonstige: 

 

 

 
 
 

Nachuntersuchung bzw. weiterführende Untersuchungen erforderlich: 

 nein  ja  

  
 
 
 
 

 

 



Seite 8 von 8 
 

Besondere Bemerkungen: 

 

 

 

 

 

 

Auf Basis der vorliegenden Untersuchungsergebnisse und nach den von der 
Arbeitsgemeinschaft für Warmblutzucht (AWÖ) festgelegten Kriterien kann der oben 
angeführte Hengst  

(Name bzw. Identifikation:_______________________________________________)  

zur Zucht zugelassen werden: 

 

                                                    O JA                                                          O NEIN 

 

 

 

Ort  Datum 

 

Auftraggeber / Bevollmächtigter  Tierarzt / Tierklinik 
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Erklärung des Auftraggebers 
 

Name des Hengstes: _______________________________________________________ 

Alter/Geb.Datum: ____________________________________________________________ 

Farbe: ____________________________________________________________________ 

Eigentümer: ________________________________________________________________ 

Besitzdauer des derzeitigen Eigentümers: ___________________________________________ 

LNr./UELN: _________________________________________________________________ 

Vater: _____________________________________________________________________ 

Muttervater: _______________________________________________________________ 

Ausbildung: o Dressur   o Springen  o Vielseitigkeit  o Sonstiges: ____________                  

Level/Leistungsklasse:  o roh      o angeritten   o ausgebildet:  o A  o L  o M  o S 

(Anmerkung: In der Folge: nb = nicht bekannt) 

Medikation in den letzten 6 Wochen: 

 nb  nein  ja  

Frühere Lahmheiten: 

 nb  nein  ja  

Gibt es Röntgenbilder von dem Pferd oder gibt es andere Vorbefunde (Ultraschall, etc.): 

 nb               nein        ja    ___________________________________________________________ 

Frühere sonstige Krankheiten: 

 nb  nein  ja  

Untugenden (Koppen, Weben, etc.): 

 nb  nein  ja ___________________________________________________________ 

Saisonale Erkrankungen (z.B. Sommerekzem): 

 nb  nein  ja  
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Impfungen 

 

 nb 

 

 Influenza 

 

 Herpes 

 

 Tetanus 

  Tollwut  anderes  

Letzter Beschlag  nb  am  

Letzte Entwurmung  nb  am  

  

An dem Hengst wurden durchgeführt: 
 

 Arthroskopie:                                o nein  o ja 
(wenn ja, Angabe der operierten Gelenke und Röntgenbilder vor der OP sowie OP-Bericht vorlegen) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

 Nabelkorrektur/Nabelbruch-OP:   o nein     o ja 
 

 Kolik-OP:                                      o nein     o ja 
 

 Schweif-Korrektur:                        o nein     o ja 
 

 Kopper-OP:                                  o nein     o ja 
 

 Kehlkopfpfeifer-OP:                      o nein     o ja 
(bzw. sonstige korrigierende OP im Kehlkopfbereich) 
 

 Bockhuf- / Sehnenstelzfuß-OP:     o nein     o ja 
(bzw. Korrektur sonstiger mittel- bis hochgradiger Fehlstellungen) 
 

 Sonstige frühere Operationen: _______________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 
Dem Hengst ist aufgrund veterinärmedizinischer Befunde noch nie die Zulassung zur Körung 
verweigert worden, noch wurde er aus diesen Gründen nicht gekört. 

 

  

Der Auftraggeber) / derzeitige Eigentümer - Name: ________________________ - erklärt, dass 
die obigen Angaben zum zu untersuchenden Hengst richtig und vollständig sind. 

 
 

 
  

Die AWÖ behält sich Medikationskontrollen bei Körveranstaltungen vor. Der Auftraggeber) / 
derzeitige Eigentümer - Name: ________________________ - erklärt sich mit einer 
Medikationskontrolle im Rahmen der Körveranstaltung einverstanden. 

 
 
 
 

Ort, Datum  Eigentümer/Auftraggeber 
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Auftragsuntersuchung: 
Untersuchung für die Zulassung zur Körung 

 

Hengst:____________________________________ 

 

Alter / Geb. Datum: _______________________________________________ 

Farbe: ___________________________________________________________ 

Rasse: ___________________________________________________________ 

Brand: __________________________________________________________ 

LNr. / UELN: ______________________________________________________ 

Equidenpass-Nr.: _________________________________________________ 

Mikrochip-Nr.: ___________________________________________________ 

Vater: __________________________________________________________ 

Muttervater: _____________________________________________________ 

Eigentümer:______________________________________________________ 

 
Die Erklärung des Auftraggebers/Eigentümers (Anhang 1) liegt vor:  O JA     O NEIN 

(Die Erklärung des Auftraggebers/Eigentümers muss VOR der Untersuchung vorliegen) 

 
Arbeitsgemeinschaft für Warmblutzucht in Österreich 
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Auftragsuntersuchung: 

Untersuchung eines Hengstes für die Zulassung zur Körung 

(Wenn in der Folge der Ausdruck „Tierarzt“ gebraucht wird, so ist dieser geschlechtsneutral zu verstehen, betrifft also sowohl 
männliche als auch weibliche Tierärzte. Gleiches gilt für die Ausdrücke „Halter“, „Besitzer“, „Eigentümer“, „Auftraggeber“, etc..; 
die Arbeitsgemeinschaft für Warmblutzucht in Österreich wird in der Folge mit AWÖ abgekürzt) 

 

Eigentümer bzw. Auftraggeber: 

Name / Firma:  

Straße  

PLZ und Ort  

Geb.Datum / FN  

Beruf  

Telefon  

E-Mail  

 

Bei der Untersuchung werde ich nicht persönlich anwesend sein. 

Herr/Frau  

aus  

 

hat den Auftrag und die Vollmacht, mich bei allen Handlungen zu vertreten, insbesondere auch 
zusätzliche Untersuchungen zu beauftragen oder davon abzusehen. 

 

Beauftragter Tierarzt/Tierklinik 

Name / Firma  

Straße  

PLZ und Ort  

Telefon  

E-Mail  
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Auftragsuntersuchung: 

Der Hengsthalter kann einen Tierarzt seiner Wahl mit den notwendigen Untersuchungen und 
der Anfertigung der Röntgenbilder beauftragen. Auf Basis der Ergebnisse der vorgeschriebenen 
klinischen Untersuchungen und der Bewertung der vorgelegten Röntgenaufnahmen erfolgt die 
Zulassung der Hengste unter gesundheitlichen Aspekten. 

Von Seiten der AWÖ werden die Untersuchungsergebnisse und Röntgenbilder nochmals und 
letztgültig bewertet. Zur Qualitätssicherung werden die Röntgenbilder durch von der AWÖ 
beauftragte Befundungstierärzte nochmals beurteilt und darüber ein schriftliches Protokoll 
erstellt (Solche Befundungstierärzte können der AWÖ von der VÖP vorgeschlagen werden). 

Das schriftliche Untersuchungsprotokoll gibt nach einer nach bestem Wissen und Gewissen im 
Sinne des § 19 Tierärztegesetzes durchgeführten Untersuchung ausschließlich den 
Momentanzustand des Pferdes zum Untersuchungszeitpunkt gemäß der untersuchten 
Parameter wieder. 

Der Auftraggeber bzw. seine (bevollmächtigte) Hilfsperson ist über das Pferd 
verfügungsberechtigt und willigt in die vereinbarten Untersuchungsgänge ein und verpflichtet 
sich, den Tierarzt hinsichtlich allfälliger Ansprüche Dritter schad- und klaglos zu halten. 

Der Auftraggeber beziehungsweise seine Hilfsperson hat Fragen des Tierarztes zum Pferd nach 
bestem Wissen wahrheitsgetreu zu beantworten bzw. sich die entsprechenden Informationen 
von Dritten zu beschaffen. 

Findet die Untersuchung in der Sphäre des Auftraggebers statt, hat dieser ein entsprechendes 
Umfeld für die Untersuchung zu schaffen. Jedenfalls hat der Auftraggeber den Tierarzt 
bestmöglich zu unterstützen. 

Der Auftraggeber hat den Tierarzt über Besonderheiten des Pferdes (Aggressivität, 
Medikamenteneinfluss und dergleichen) zu informieren, widrigenfalls er für alle Schäden, die 
dem Tierarzt oder Dritten dadurch entstehen, einzustehen hat. 

Befunde und Erklärungen, die der Auftraggeber beibringt, werden vom Tierarzt nur auf ihre 
Schlüssigkeit geprüft. Für Schäden, die aus deren Fehlerhaftigkeit entstehen, haftet der Tierarzt 
nur bei für ihn erkennbarer offensichtlicher Unrichtigkeit. 

Der Auftraggeber bleibt während der Untersuchung Halter des Pferdes. Alle Schäden, die durch 
das Pferd wem auch immer entstehen, sind vom Auftraggeber zu tragen; der Tierarzt ist 
hinsichtlich derartiger Ansprüche klag- und schadlos zu halten. 

Wird das Pferd im Zuge der Untersuchung durch den Auftraggeber und/oder eine durch den 
Auftraggeber bevollmächtige Person vorgeritten, erfolgt dies über deren eigenen Wunsch und 
ausschließlich auf eigene Gefahr. Der Reiter hat selbst für eine entsprechende Ausrüstung 
(sowohl für das Pferd als auch für sich selbst) zu sorgen. Alle Schäden, die beim Vorreiten am 
Pferd bzw. dem jeweiligen Reiter entstehen, sind vom Auftraggeber zu tragen; der Tierarzt ist 
hinsichtlich sämtlicher daraus abgeleiteten Ansprüche klag- und schadlos zu halten. 
Unterstützt der Auftraggeber den Tierarzt im Zusammenhang mit der Untersuchung, so erfolgt 
dies über ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers und auf dessen eigene Gefahr; der 
Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Ersatz etwa entstandener Körperschäden durch den 
Tierarzt. 
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Haftung: Sonderregelungen, die nur für Unternehmer als vereinbart gelten: 
Auftraggeber, die Unternehmer sind, haben dem Tierarzt einen auftretenden Mangel sowie den 
dadurch eingetretenen Schaden unverzüglich ab Kenntnis, bei sonstigem Haftungsausschluss, 
anzuzeigen. 

Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche von Auftraggebern, die Unternehmer sind, 
verjähren, sofern sie nicht innerhalb von 6 Monaten ab Kenntnis gegenüber dem Tierarzt 
gerichtlich geltend gemacht werden. 

Die Haftung des Tierarztes für entgangenen Gewinn und Mangelfolgeschäden sowie für 
Schäden aus Ansprüchen Dritter bis zur Grenze der krass groben Fahrlässigkeit wird 
ausgeschlossen. 

Datenschutz: Der Auftraggeber erklärt sich mit der Verarbeitung persönlicher Daten, die er dem 
Tierarzt zur Verfügung gestellt hat, einverstanden. Alle personenbezogenen Daten, die 
bekanntgegeben werden, dienen ausschließlich zur Bearbeitung und Speicherung des Auftrages 
und der erhobenen Befunde. Die Informationen werden an keine anderen Personen oder 
Unternehmen weitergegeben. Es wird versichert, dass die personenbezogenen Daten 
vertrauenswürdig in Übereinstimmung mit den Europäischen Datenschutzbestimmungen 
behandelt und verarbeitet werden. Der Auftraggeber hat das Recht, die Einwilligung zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu widerrufen. Zudem hat der Auftraggeber das Recht, 
Auskunft über die zu seiner Person verarbeiteten Daten zu verlangen. Sollten die Daten unrichtig 
und/oder unvollständig sein, hat der Auftraggeber das Recht, dass die Daten berichtigt und/oder 
vervollständigt werden. 

Anmerkungen zur röntgenologischen Untersuchung: 

Ausschließlich digitale Röntgenaufnahmen werden akzeptiert. Diese sind auf 
Datenträger (CD, DVD, USB-Stick,…) bei der AWÖ einzureichen (nur DICOM-Dateien – 
keine jpegs, bitmaps oder ähnliche Bilddateien). Als derzeitiger Standard gilt DICOM 3.0. 
Eine gute Aufnahmequalität der Röntgenbilder ist Voraussetzung für eine einwandfreie 
tierärztliche Interpretation. Erwartet wird der Standard, wie er im derzeit gültigen 
deutschen Röntgenleitfaden (Röntgenleitfaden 2018) gefordert wird. 

Drei- und vierjährige Junghengste, welche noch nicht gekört sind: Nur 
Röntgenaufnahmen, die bezogen auf den Körtermin maximal 12 Monate alt sind, 
besitzen Gültigkeit. Bei Hengsten, die bereits gekört sind, dürfen die Bilder maximal 24 
Monate alt sein. Die Althengste, die ihren Leistungsnachweis über Eigenleistung 
erbracht haben, benötigen keine Röntgenbilder. 

Alle Röntgenaufnahmen (mindestens 18) müssen dokumentationssicher und 
unverwechselbar bei der Herstellung beschriftet werden. Die Zuordnung zu einem Pferd 
muss zweifelsfrei möglich sein. Alle Aufnahmen sind entsprechend zu kennzeichnen: 

- Besitzer des Pferdes/Auftraggeber 
- Name oder Abstammung plus UELN 
- Alter/Geburtsdatum 
- Aufnahmedatum 
- Hersteller der Aufnahmen 
- Außerdem müssen L/R Marker eine eindeutige Identifizierung der Gliedmaße 

ermöglichen 
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Die folgenden Röntgenaufnahmen sind zu erstellen (Dabei müssen an den Vorderbeinen 
die Hufeisen entfernt werden): 

 

Vordergliedmaße: 

- Huf 90° (Zentrierung auf das Strahlbein) 
- Zehe 90° (Zentrierung auf das Fesselgelenk) 
Mit den beiden Aufnahmen muss der Bereich vom distalen Anteil des Röhrbeins bis zur Hufspitze (gesamte Hornkapsel) vollständig 
dargestellt sein. Die Untersuchung erfolgt bei planer Fußung auf einer bodenparallelen Erhöhung (Block). Die 90°-Aufnahme auf 
dem Oxspringblock gilt nicht als 90°- Aufnahme sondern nur als zusätzliche Aufnahme. 

- Huf 0° (Oxspringaufnahme) 
Auf dieser Übersichtsaufnahme des distalen Anteils der Zehe sollen Huf- und Kronbein sowie der distale Anteil des Fesselbeins 
abgebildet sein. Der distale Rand des Strahlbeins muss proximal des Hufgelenkspaltes abgebildet sein. Die Hufeisen müssen für diese 
Aufnahme entfernt werden. 

 

Hintergliedmaße: 

- Zehe 90° (Zentrierung auf das Fesselgelenk) 
Der überwiegende Teil des Hufes muss abgebildet sein. 
- Sprunggelenk 0° 
- Sprunggelenk ca. 45° 
- Sprunggelenk ca. 135° 
Auf allen Aufnahmen des Tarsus müssen der Calcaneus und der proximale Teil des Os metatarsale III dargestellt sein. 

- Knie ca. 90° 
- Knie 180° 
Dargestellt sein müssen die Kniescheibe, der distale Anteil des Femurs und der proximale Anteil der Tibia einschließlich des 
Fibulakopfbereiches 

 

Der Abgabetermin der schriftlichen Untersuchungsbefunde sowie der Röntgenbilder 
wird von der AWÖ festgelegt. Nur bei fristgerechter Abgabe ist eine Anmeldung gültig. 

Den Befundungstierärzten der AWÖ ist es ausdrücklich erlaubt, zur besseren 
Interpretation zusätzliche Aufnahmen anzufordern. Qualitativ und technisch fehlerhafte 
Röntgenaufnahmen müssen in jedem Fall wiederholt werden. Die Kosten für derartige 
weitere Aufnahmen bzw. Wiederholungsaufnahmen hat der Hengsthalter zu tragen. 
Sollten die Aufnahmen nicht den Mindestanforderungen an Technik und Qualität 
entsprechen, erhält ein Hengst keine Zulassung zur Körung. Klinisch auffällige Befunde 
werden ggf. bis zur Körentscheidung verfolgt. 
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Gesundheitliche Selektionskriterien: 
 

1. Klinische Selektionskriterien: 

Ein Hengst ist nicht körfähig, wenn dieser einen oder mehrere der nachfolgenden 
Befunde aufweist: 
  

 eine Kehlkopflähmung (Assymetrie mit unvollständiger Abduktion) 

 offensichtliche Anzeichen einer Ataxie  

 eine Equine rezidivierende Uveitis (periodische Augenentzündung)  

 eindeutige klinische Anzeichen eines Sommerekzems  

 einen Bockhuf oder einen anderen hochgradigen Mangel der Hufe 

 Überbiss oder Unterbiss (Schneidezähne bei physiologischer Kopfhaltung weniger 
als 50 Prozent in Reibung)  

 Mangel der Geschlechtsorgane (Anmerkung: Ein gänseeigroßer Hoden ist der 
Idealzustand bei Warmbluthengsten; ein hühnereigroßer Hoden ist bedenklich. 
Warmbluthengste mit hühnereigroßen Hoden können jedoch nach der 
Auftragsuntersuchung und vor der Körung eine ausreichende Spermaqualität 
mittels eines schriftlichen Zeugnisses einer entsprechenden Untersuchungsstelle 
(z.B. Vetmed Uni Wien) nachweisen) 

 
 

Ein Hengst ist auch dann nicht körfähig, wenn eine oder mehrere der folgenden 
Operationen aufgrund des entsprechenden Befundes durchgeführt worden ist: 
  

 Koppen  

 Schiefschweif  

 Kehlkopfpfeifen  

 Sehnenstelzfuss/Bockhuf  

 Neurektomie  

 Equine rezidivierende Uveitis (periodische Augenentzündung)  

 Kryptorchie („Klopphengst-OP“) 
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2. Röntgenologische Selektionskriterien 

Ein Hengst ist nicht körfähig, wenn dieser einen oder mehrere der nachfolgenden 
röntgenologischen Befunde aufweist: 
 

 im Kniegelenk einen OCD-Befund und/oder eine deutliche Einkerbung 
(beim Anlegen einer Tangente an den Bereich der Einkerbung bleibt unter der 
Tangente ein Hohlraum, ansonsten ist es nur eine Abflachung und diese wird 
akzeptiert)  

 in beiden Sprunggelenken einen OCD-Befund 

 in beiden Hufgelenken eine isolierte Verschattung (= „Chip“) im Bereich des 
Processus extensorius  
 

 in mehr als 2 Gelenken isolierte Verschattungen („Chips“)  
 einen mittel- bis hochgradigen Spat-Befund (entsprechend einem Risikobefund 

laut Röntgenleitfaden 2018) 
 zystoide Defekte 
 Mittel- bis hochgradige Veränderungen der Strahlbeine 

(entsprechend einem Risikobefund laut Röntgenleitfaden 2018) 
 

Für den Fall, dass eine Arthroskopie durchgeführt wurde, hat die röntgenologische 
Beurteilung anhand der aktuellen, sowie der präoperativen Aufnahmen zu erfolgen 
(siehe hierzu auch die vorzulegende „Erklärung des Auftraggebers“ – Anhang 1). 

 


